
Information zur Lagerung von Schadholz auf in die 

Förderung einbezogenen landwirtschaftlichen Flächen 

Aufgrund des teilweisen hohen Anfalls insbesondere von 

Borkenkäferholz und der durch die Werksferien von Sägewerken in 

einigen Regionen erschwerten Anlieferungsmöglichkeiten möchten 

wir Sie auf die Voraussetzungen zur förderunschädlichen Lagerung 

von Schadholz auf landwirtschaftlichen Flächen hinweisen. 

Grundsätzlich stellt die Lagerung von Holz auf landwirtschaftlichen 

Flächen eine nicht-landwirtschaftliche Tätigkeit dar und ist nur unter 

bestimmten Voraussetzungen mit landwirtschaftlichen 

Fördervorgaben vereinbar. Außerhalb der Vegetationsperiode (beim 

Dauergrünland) bzw. im Zeitraum nach der Ernte bis zur Bestellung 

(bei Ackerland) ist grundsätzlich auch eine mehrwöchige bis 

mehrmonatige Holzlagerung möglich. 

Innerhalb der Vegetationsperiode (bei Dauergrünland) bzw. im 

Zeitraum zwischen Bestellung und Ernte (bei Ackerland) ist eine 

Lagerung nur dann möglich, wenn diese nicht länger als 14 

aufeinanderfolgende Tage dauert oder insgesamt nicht mehr als 21 

Tage im Kalenderjahr umfasst. Voraussetzung für die 

Förderunschädlichkeit ist, dass die Holzlagerung zu keiner Zer-

störung der Kulturpflanze bzw. der Grasnarbe, zu keiner 

wesentlichen Beeinträchtigung des Bewuchses oder zu einer 

wesentlichen Minderung des Ertrags sowie zu keinem Verstoß gegen 

Konditionalitätsvorgaben führt. 

Die Holzlagerung ist vom Landwirt mindestens 3 Tage im Voraus 

beim AELF anzuzeigen. Die Meldung erfolgt online im iBALIS unter 

dem Menü „Meldungen/Anzeigen“ „Nichtlandwirtschaftliche 

Tätigkeit“.                                  

 



  Lagerung von Schadholz in Fällen höherer Gewalt                                                                            

In den weit überwiegenden Fällen kann mit der o. g. Regelung 

Schadholz förderunschädlich auf landwirtschaftlichen Flächen 

gelagert werden (z. B. auf einem abgeernteten Weizenfeld). In 

Ausnahmefällen kann es allerdings sein, dass im Betrieb keine 

geeigneten Flächen zur Verfügung stehen. Sofern ein Fall höherer 

Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände vorliegt, ist die Lagerung 

von Schadholz auch abweichend von der o. g. Regelung möglich. 

Zuständig für die Anerkennung eines Falls höherer 

Gewalt/außergewöhnlicher Umstände in Folge extremer 

Witterungsverhältnisse sind die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten (AELF). Betriebe, die einen Fall höherer Gewalt bzw. 

außergewöhnlicher Umstände geltend machen wollen, haben dies 

dem zuständigen AELF möglichst vor der Inanspruchnahme, 

spätestens jedoch innerhalb von 15 Werktagen nach dem Zeitpunkt, 

ab dem der Antragsteller dazu in der Lage ist, mitzuteilen und 

nachzuweisen. 

 


